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Zl.: 004-1/4/2017 

K u n d m a c h u n g 

Nachstehende Gemeinderatsbeschlüsse vom 13. Dezember 2017 werden gemäß § 94 der Oö. 

Gemeindeordnung 1990 öffentlich kundgemacht. 

 

T a g e s o r d n u n g 

1. Berichte des örtlichen Prüfungsausschusses. 

2. Sportunion Polling i.I.; Ansuchen um finanzielle Unterstützung. 

3. Verein Bildung u. Erziehung der Franziskanerinnen v. Vöcklabruck; Ansuchen um Gewährung 

eines Gastschulbeitrages  für das Schuljahr 2017/2018; Beschlussfassung. 

4. Errichtung einer Krabbelstube; Pachtvertrag für Spielplatz; Beschlussfassung. 

5. Einsatzbekleidung Neu für die Freiwilligen Feuerwehren; Finanzierungsplan; 

Beschlussfassung. 

6. Errichtung einer Beleuchtungsanlage für die Schutzwege; Abschluss eines Übereinkommens 

mit dem Amt der Oö. Landesregierung betreffend Kostentragung. 

7. Erneuerung des Kassenkreditvertrages zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der 

Gemeindekasse; Beschlussfassung. 

8. Nachtragsvoranschlag der VFI der Gemeinde Polling i.I. & Co KG für das Finanzjahr 2017; 

Beschlussfassung. 

9. Nachtragsvoranschlag der Gemeinde Polling i.I. für das Finanzjahr 2017; Beschlussfassung. 

10. Voranschlag der VFI der Gemeinde Polling i.I. & Co KG für das Finanzjahr 2018; 

Beschlussfassung. 

11. Mittelfristiger Finanzplan 2018 bis 2022 der VFI der Gemeinde Polling i.I. & Co KG; 

Beschlussfassung. 

12. Voranschlag der Gemeinde Polling i.I. für das Finanzjahr 2018; Beschlussfassung. 

13. Mittelfristiger Finanzplan 2018 bis 2022 der Gemeinde Polling i.I.; Beschlussfassung. 

14. Aufnahme Leiter/in des Gemeindeamtes; Beschlussfassung. 

15. Resolution an die neue Bundesregierung zur Abschaffung des Pflegeregresses; 

Beschlussfassung. 

16. Antrag auf Aufnahme in die Bau-Übertragungsverordnung für die Übertragung bestimmter 

Angelegenheiten der örtlichen Baupolizei an die Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn. 

17. Antrag VizeBgm. Gerhard Rottinger um Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Den 

Landjugendraum für alle Jugendlichen unter Tags zu Verfügung zu stellen und für Pollinger 

Vereine für Jugendarbeit bereit zu stellen“. 

18. Allfälliges. 
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Zu Punkt 1.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss werden die Berichte des Prüfungsausschusses vom 27. November 

2017 zur Kenntnis genommen. 

 

Zu Punkt 2.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss stimmt der Gemeinderat einer finanziellen Unterstützung und der 

Refundierung der Kosten für den Platzwart zu. 

 

Zu Punkt 3.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird dem Verein Bildung und Erziehung der Franziskanerinnen v. 

Vöcklabruck für die Hauptschule der Franziskanerinnen Ried i.I. ein Gastschulbeitrag in der Höhe 

von € 800,-- je Schülerin für das Schuljahr 2017/2018 gewährt. 

 

Zu Punkt 4.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss in eingehender Debatte stimmt der Gemeinderat der Änderung des 

vorliegenden Pachtvertrages zu. 

 

Zu Punkt 5.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird dem Finanzierungsplan für die Anschaffung der 

Einsatzbekleidung Neu für die Freiwilligen Feuerwehren zugestimmt. 

 

Zu Punkt 6.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird dem Übereinkommen betreffend Kostentragung mit der Oö. 

Landesregierung zugestimmt.  

 

Zu Punkt 7.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird die Vergabe des Kassenkredites an die Sparkasse Altheim mit 

einer Verzinsung mittels Fixzins von einem Aufschlag von +0,510% auf den 12-Monats-Euribor  

genehmigt. 

 

Zu Punkt 8.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird der Nachtragsvoranschlag der Verein zur Förderung der 

Infrastruktur der Gemeinde Polling im Innkreis & Co KG für das Finanzjahr 2017 zur Kenntnis 

genommen.  

 

Zu Punkt 9.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird der Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2017  

A: im ordentlichen Nachtragsvoranschlag 

 in den Einnahmen mit  ............................................................................  € 1.631.400,-- 

 (gegenüber  ..................  € 1.566.700,-- Einnahmen im ordentlichen Voranschlag) 

 in den Ausgaben mit  ...............................................................................  € 1.701.900,-- 

 (gegenüber  ..................  € 1.650.800,-- Ausgaben  im  ordentlichen  Voranschlag) 

B: im außerordentlichen Nachtragsvoranschlag 

 in den Einnahmen mit  ............................................................................  € 401.200,-- 

 (gegenüber  ..................  € 189.600,-- Einnahmen im außerordentlichen Voranschlag) 

 in den Ausgaben mit  ...............................................................................  € 474.000,-- 

 (gegenüber  ..................  € 189.600,-- Ausgaben  im  außerordentlichen  Voranschlag) 

festgesetzt.  Die Steuersätze für das Jahr 2017 werden nicht geändert. 
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Zu Punkt 10.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird der Voranschlag der Verein zur Förderung der Infrastruktur der 

Gemeinde Polling im Innkreis & Co KG für das Finanzjahr 2018 zur Kenntnis genommen. 

 

Zu Punkt 11.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird der Mittelfristigen Finanzplan der Verein zur Förderung der 

Infrastruktur der Gemeinde Polling im Innkreis & Co KG für die Jahre 2018 bis 2022 zur 

Kenntnis genommen.  

 

Zu Punkt 12.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird der Voranschlag für das Finanzjahr 2018 wie folgt festgesetzt: 

A: O r d e n t l i c h e r  V o r a n s c h l a g  

 Summe der Einnahmen   € 1.783.600,-- 

 Summe der Ausgaben   € 1.745.400,-- 

 Überschuss   € 38.200,-- 

B: A u ß e r o r d e n t l i c h e r  V o r a n s c h l a g 

 Summe der Einnahmen  € 250.000,-- 

 Summe der Ausgaben   € 177.200,-- 

 Überschuss   € 72.000,-- 

 

Zu Punkt 13.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird der Mittelfristige Finanzplan der Gemeinde Polling für die 

Jahre 2018 bis 2022 wird zur Kenntnis genommen.  

 

Zu Punkt 14.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird der Dienstposten eines/r Leiter/Leiterin des Gemeindeamtes 

Polling i.I. mit der Funktionslaufbahn GD 11.1, einem Beschäftigungsausmaß mit 40 

Wochenstunden  ausgeschrieben. 

 

Zu Punkt 15.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss nach eingehender Debatte stimmen die Gemeinderäte der Resolution 

zu. 

 

Zu Punkt 16.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss wird der Übertragung der baubehördlichen Kompetenzen im 

gewerberechtlichen Betriebsanlagengenehmigungsverfahren an die Bezirkshauptmannschaft 

Braunau am Inn zugestimmt. 

 

Zu Punkt 17.) der TO.: 

Mit einstimmigem Beschluss stimmen die Gemeinderäte dem Vorschlag zu. 

 

      Der Bürgermeister: 

          

 

 

Angeschlagen am: 04.01.2018 

Abgenommen am: 19.01.2018 

 


